
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dietmar Friedhoff, Ulrich Oehme und 
der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/23962 –

Deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit der Bundesrepublik Nigeria –
Versorgungslage der Bevölkerung in den Sektoren Wasser, Nahrung und Energie

1. Hat die Bundesregierung aus ihrer Entwicklungszusammenarbeit Kennt-
nisse über die Trinkwasservorräte sowie den Versorgungsgrad der Bevöl-
kerung mit Trinkwasser in der Bundesrepublik Nigeria zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt, und wenn ja, welche?

2. Wie werden sich nach Einschätzung der Bundesregierung, unter Berück-
sichtigung einer langfristig definierten Entwicklungszusammenarbeit und 
der damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen (Theorie des Wan-
dels), die Trinkwasservorräte sowie der Versorgungsgrad der Bevölkerung 
mit Trinkwasser in der Bundesrepublik Nigeria bis zu den Jahren 2030, 
2040, 2050 bei gleichbleibender demographischer Entwicklung entwi-
ckeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staatli-
chen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projektnum-
mer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unterziel-
setzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüsseln)?

Die Fragen 1 bis 2c werden gemeinsam beantwortet.
Mit Nigeria besteht in dem von den Fragestellenden benannten Sektor keine 
staatliche bilaterale Entwicklungszusammenarbeit im Sinne der Fragestellung. 
Daher nimmt die Bundesregierung in den genannten Bereichen keine eigene 
entwicklungspolitische Beurteilung vor und verfügt über öffentlich zugängliche 
Quellen und Informationen hinaus diesbezüglich über keine eigenen Erkennt-
nisse. Für die Antwort mit Blick auf nichtstaatliche Projekte wird auf die Anla-
ge 1 verwiesen.
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3. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die gegenwärtige Ernährungssi-
tuation der Bevölkerung in der Bundesrepublik Nigeria, und wenn ja, wel-
che?

4. Wie wird sich nach Einschätzung bzw. Bewertung der Bundesregierung, 
unter Berücksichtigung einer langfristig definierten Entwicklungszusam-
menarbeit und den damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen 
(Theorie des Wandels), die Ernährungssituation in der Bundesrepublik Ni-
geria bis zu den Jahren 2030, 2040, 2050 bei gleichbleibender demogra-
phischer Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 3 bis 4b werden gemeinsam beantwortet.
Leben und Gesundheit der Menschen in Nigeria sind durch Hunger und Man-
gelernährung deutlich beeinträchtigt. Trotz Verbesserungen über die letzten 
zwei Dekaden stuft der Welthunger-Index 2020 (www.globalhungerindex.org/d
e/nigeria.html) die Ernährungssituation weiterhin als ernst ein (Rang 98 von 
107 Ländern). Nigeria zählt global weiterhin zu den Ländern mit der höchsten 
Kindersterblichkeit. Während hinsichtlich Kindersterblichkeit und akuter Un-
terernährung bei Kindern in den letzten Jahren leichte Verbesserungen zu be-
obachten sind, ist der Anteil der chronischen Unterernährung bei Kindern mit 
über 36 Prozent annähernd konstant. Zudem verzeichnet der Anteil an Unterer-
nährten in der Gesamtbevölkerung einen erneuten Anstieg im Verlauf der letz-
ten Jahre (von 7,6 auf über 12 Prozent im Jahr 2020).
Gute agrar-ökologische Voraussetzungen mit über 35 Prozent landwirtschaftli-
cher Nutzfläche bieten prinzipiell Möglichkeiten für eine nachhaltige Lebens-
grundlage. Jedoch ist die landwirtschaftliche Produktion durch fehlenden Zu-
gang zu Produktionsmitteln – wie zertifiziertem Saatgut oder Maschinen – ein-
geschränkt. Es besteht eine starke Diskrepanz zwischen den tatsächlichen und 
möglichen Agrarerträgen. Eine weitere Ursache sind fehlende staatliche Inves-
titionen in die Landwirtschaft. Derzeit liegt der entsprechende Budgetanteil nur 
bei etwa drei Prozent des gesamten Staatshaushaltes.
Trotz guter ökologischer Bedingungen ist es der Bundesrepublik Nigeria daher 
nicht möglich, die Nachfrage der Bevölkerung nach Grundnahrungsmitteln zu 
decken. Nigeria ist entsprechend von Importen abhängig. Die Lage wird durch 
Konflikte, bewaffnete Auseinandersetzungen und kommunale Spannungen ins-
besondere in den nordwestlichen und nord-zentralen Staaten weiter verschärft. 
Die Lebensmittelversorgung hat sich zudem im Zuge der COVID-19-Pandemie 
verschlechtert; Lebensmittelpreise sind gestiegen. Durch diese Auswirkungen 
und zusätzlich lokale Überschwemmungen sind derzeit schätzungsweise über 
zehn Millionen Menschen in Nigeria von Nahrungsmittelunsicherheit betroffen.
Der Nahrungsmittelbedarf in Nigeria wird bei gleichbleibender demographi-
scher Entwicklung absehbar steigen. Zudem verliert Nigeria durch Klimawan-
del, Überweidung und Erosion sowie zunehmender Urbanisierung jedes Jahr an 
fruchtbarem Boden. Eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, die 
Erhöhung von Staatsausgaben für den landwirtschaftlichen Sektor sowie eine 
Reduzierung der Importabhängigkeit sind dringend notwendig.
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c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staatli-
chen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projektnum-
mer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unterziel-
setzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüsseln)?

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit trägt mit breit angelegter Unterstüt-
zung im Landwirtschaftssektor zu einer nachhaltigen Verbesserung des Nah-
rungsmittelangebots, insbesondere von Grundnahrungsmitteln, bei und leistet 
somit gemeinsam mit der nigerianischen Regierung einen Beitrag dazu, den ge-
schilderten Entwicklungen entgegenzuwirken. Hierzu wird auf die Anlage 2 
verwiesen. Die Zielsetzungen der geförderten Maßnahmen ergeben sich in der 
Regel aus dem jeweiligen Projekttitel, worauf verwiesen wird. Des Weiteren 
enthält die deutsche Meldung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit 
(Official Development Assistance – ODA) an den Entwicklungsausschuss der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (https://stat
s.oecd.org/Index.aspx?DataSet-Code=crs1) zusätzliche Informationen zum 
Zweck und zu der Zielsetzung der jeweiligen Vorhaben. Die ODA-Daten liegen 
bis einschließlich 2019 vor. Eine darüberhinausgehende systematische Erfas-
sung bzgl. „Ober- und Unterzielsetzung“ für die Vorhaben zivilgesellschaftli-
cher Organisationen (private Träger, Sozialstrukturträger, politischer Stiftun-
gen, Kirchen) erfolgt nicht, so dass in diesen Fällen keine entsprechende Dar-
stellung im Detail erfolgt.
Hinsichtlich der Angabe der Projektnummer des Vorhabens wird auf die Vorbe-
merkung der Bundesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Frak-
tion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16828 verwiesen.

5. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die gegenwärtige Energieversor-
gung der Bevölkerung sowie die Energieversorgung der Wirtschaft in der 
Bundesrepublik Nigeria, und wenn ja, welche?

6. Wie wird sich nach Einschätzung der Bundesregierung, unter Berücksich-
tigung einer langfristig definierten Entwicklungszusammenarbeit und den 
damit verbundenen notwendigen Voraussetzungen (Theorie des Wandels), 
die Energieversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft in der Bundes-
republik Nigeria bis zu den Jahren 2030, 2040, 2050 bei gleichbleibender 
demographischer Entwicklung entwickeln?

a) Welche endogenen Ursachen sind nach Einschätzung der Bundesregie-
rung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

b) Welche exogenen Ursachen sind nach Einschätzung bzw. Bewertung 
der Bundesregierung für die aufgezeigte Entwicklung ursächlich?

Die Fragen 5 bis 6b werden gemeinsam beantwortet.
Bei einer Bevölkerung von etwa 200 Millionen Menschen hat das Land derzeit 
eine installierte Stromerzeugungskapazität von circa 13.700 Megawatt (MW). 
Davon standen im Jahr 2018 aufgrund von Gasengpässen, Netzbeschränkungen 
und anderen technischen Problemen nur circa 4.500 MW zur Verfügung. Etwa 
55 Prozent der Bevölkerung, im ländlichen Raum bis zu 75 Prozent, haben kei-
nen Zugang zu netzgebundenem Strom. Mangelnde Stromversorgung behindert 
die Entwicklung des Privatsektors und somit das Wirtschaftswachstum. Mit der 
„Vision 30:30:30“, die die Installation von 30 Gigawatt bis zum Jahr 2030 mit 
einem Anteil von 30 Prozent erneuerbarer Energien vorsieht, definierte die ni-
gerianische Regierung im Jahr 2016 ihre Ausbauziele. Die weitere Entwicklung 
der Energieversorgung in den kommenden Jahrzenten ist sehr stark abhängig 
von der Umsetzung der Vision 30:30:30.
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c) Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Bundesregierung die aufge-
zeigte Entwicklung (bitte nach Projekten und Programmen der staatli-
chen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Projektnum-
mer, Laufzeit, Finanzierungsvolumen, konkreter Ober- und Unterziel-
setzung sowie Durchführungsorganisation bzw. Träger aufschlüsseln)?

Für die Antwort wird auf die Anlage 3 verwiesen.
Die Zielsetzungen der geförderten Maßnahmen ergeben sich in der Regel aus 
dem jeweiligen Projekttitel, worauf verwiesen wird. Des Weiteren enthält die 
deutsche Meldung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Official De-
velopment Assistance – ODA) an den Entwicklungsausschuss der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (https://stats.oecd.org/Ind
ex.aspx?DataSet-Code=crs1) zusätzliche Informationen zum Zweck und zu der 
Zielsetzung der jeweiligen Vorhaben. Die ODA-Daten liegen bis einschließlich 
2019 vor. Eine darüberhinausgehende systematische Erfassung bzgl. „Ober- 
und Unterzielsetzung“ für die Vorhaben zivilgesellschaftlicher Organisationen 
(private Träger, Sozialstrukturträger, politischer Stiftungen, Kirchen) erfolgt 
nicht, so dass in diesen Fällen keine entsprechende Darstellung im Detail er-
folgt.
Hinsichtlich der Angabe der Projektnummer des Vorhabens wird auf die Vorbe-
merkung der Bundesregierung in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Frak-
tion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16828 verwiesen.
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